
Bebauungsplan Nr. 107 „Zentrum“ - Kurzzusammenfassung des 
Abwägungsergebnisses: 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden, Fachämter und Nachbargemeinden erfolgte in 
mehreren formellen und informellen Schritten.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger Sankt Augustins wurden kontinuierlich und intensiv in den 
Planungsprozess eingebunden. Die Beteiligung ging dabei weit über die gesetzlich 
vorgeschriebenen Planungsschritte hinaus. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer 
frühzeitigen Beteiligung sowie im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans 
in das Verfahren eingebunden. Im Rahmen des parallel zum Bebauungsplan aufgestellten 
Masterplans „Urbane Mitte“ wurden die Bürgerinnen und Bürger sowie Interessensgruppen 
wie z.B. das Kinder- und Jugendparlament, Jugendstadtrat u.a. zudem kontinuierlich und 
flankierend über den Stand des Planverfahrens informiert. In allen Beteiligungsschritten 
wurde Gelegenheit gegeben, sich zu informieren, eine Stellungnahme, Vorschläge oder 
Kritik einzubringen. Hiervon machten die Bürger/innen regen Gebrauch und brachten neben 
ihren mündlichen Beiträgen während der Stadtforen über 70 Einwendungen zum 
Bebauungsplan in Form von Briefen, Handzetteln und Mails ein. Sämtliche eingebrachten 
Stellungnahmen wurden bewertet und soweit sie relevant für das Bauleitplanverfahren 
waren, in den Abwägungsprozess einbezogen. Auch außerhalb der genannten 
Beteiligungsschritte eingegangene Schreiben wurden dabei berücksichtigt.  
 
Inhaltlich bezogen sich die Stellungnahmen von Anwohnern und Nachbarn des Vorhabens 
primär auf das Verkehrskonzept (insbes. Tieferlegung der Bahn, Verkehrsführung) und auf 
die Planung einer Parkspindel als Projekt-Zufahrt zum östlichen Parkhaus. Zudem bezogen 
sich die Einwendungen auf die durch das Vorhaben entstehenden Lärm- und 
Luftbelastungen. Die Fragen, Bedenken und Alternativen wurden im Zuge der Abwägung 
fachlich bewertet. Die Bedenken hinsichtlich der Immissionsbelastungen konnten bezogen 
auf das Umfeld des nördlichen Abschnitts der Bonner Straße ausgeräumt werden, da sich 
dort insbesondere hinsichtlich des Gewerbelärms infolge der Aufgabe des derzeitigen 
Großflächenparkplatzes Verbesserungen ergeben werden. Maßgebliche Beeinträchtigungen 
durch Luft- oder Lärmbelastung entstehen dort nicht. Die durch die geplante Ost-West-
Spange entstehenden zusätzlichen Lärmbeeinträchtigungen im südlichen Bereich der 
Bonner Straße sind in Anbetracht des hohen städtebaulichen Gewichts der 
Innenstadtgestaltung und da es hierzu nach umfassender Prüfung keine Alternative gibt, in 
der Abwägung hinzunehmen. Den in den Verfahrensschritten vorgebrachten Anregungen 
zum Verzicht auf eine Parkspindel konnte auch nach intensiver Prüfung nicht Rechnung 
getragen werden, da die verkehrlichen Rahmenbedingungen in der Sankt Augustiner 
Innenstadt (Trennwirkung der Stadtbahn-Linie und damit beschränkte Leistungsfähigkeit der 
relevanten Verkehrsknoten) keine Alternative zur geplanten Verteilung der Zielverkehre auf 
zwei Huma-Zufahrten (Bonner Straße und Rathausallee) zulässt.  
 
Weitere Stellungnahmen aus der Bürgerschaft bezogen sich im Wesentlichen auf Belange 
des Individual-, Fußgänger- und Radverkehrs, Nutzungsvorschläge für den Innen- und 
Außenbereich des Einkaufszentrums, Verflechtungen mit der Umgebung, Art des 
Einkaufsangebotes, Gestaltungswünsche und des Immissionsschutzes sowie auf eine 
empfundene Überdimensionierung des Vorhabens. Den Bedenken hinsichtlich der 
Verkehrszunahmen und des Verkehrskonzeptes konnte aus fachlicher Sicht begegnet 
werden. Die Belange des Fußgänger- und Radverkehrs wurden weitestgehend entsprechend 
der Einwendungen in der Planung berücksichtigt. Die Bedenken zur Dimensionierung des 
Vorhabens konnten ausgeräumt werden, da die Erweiterung der Handelsflächen 
städtebaulich verträglich ist und keine zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet 
gefährdet. Zudem sieht der Masterplan „Urbane Mitte“ den Ausschluss großflächigen 
Einzelhandels für die umgebenden Flächen des Plangebiets vor – folglich bedarf es zur 



Sicherung eines leistungsfähigen zentralen Versorgungsbereichs „Stadtmitte“ einer 
Bündelung der Verkaufsflächen auf das Projekt.  
 
Die Nachbarkommunen wurden im Rahmen des Bebauungsplans entsprechend der 
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte beteiligt. Den Nachbarkommunen wurde das 
Konzept in mehreren Stufen vorgestellt. Zudem wurde entsprechend der Vereinbarung zum 
Regionalen Arbeitskreis eine rak:-Beteiligung durchgeführt. Hierzu fanden vier Gespräche – 
darunter zwei extern moderierte Gespräche – statt. Die Bedenken von 5 Nachbarkommunen 
zielten im Wesentlichen auf die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des der Bauleitplanung 
zu Grunde liegenden Einzelhandelsgutachtens, die Plausibilität von Eingangsdaten sowie die 
Bewertung der Erheblichkeit der Planung für umliegende zentrale Versorgungsbereiche ab. 
Hierzu reichten einzelne Nachbarstädte eine gutachterliche Stellungnahme eines 
Sachverständigen ein, die das der Bauleitplanung zu Grunde gelegte Gutachten kritisch 
prüfte. Diese Bedenken wurden abgewogen und durch das Gutachterbüro Dr. Lademann & 
Partner bewertet. Die Bewertung wurde mit einem weiteren, für die Stadt Sankt Augustin 
beratend tätigen Einzelhandelsgutachter abgestimmt und ergänzt. Der Umgang mit den 
Eingaben der Nachbarkommunen wurde diesen in jeweils moderierten Gesprächen am 
12.12.2011 und 17.01.2012 sowie in Einzelgesprächen am 12.01.2012 dargelegt. Erhebliche 
negative städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der 
Nachbarkommunen werden mit dem Vorhaben nach Maßgabe der Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht erwartet. Das dem Bebauungsplan zu Grunde gelegte Gutachten 
entspricht mit den infolge der Einwendungen verfassten Nachbesserungen voll den 
methodischen und wissenschaftlichen Anforderungen an die Ermittlung des 
Abwägungsmaterials im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach Maßgabe des 
Baugesetzbuchs im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung sowie der öffentlichen 
Auslegung in das Planverfahren eingebunden. Zudem erfolgten zahlreiche bilaterale 
Gespräche zwischen Investor, Stadt, Planern und Ämtern/Behörden. Dies führte dazu, dass 
das Projekt und somit die Planinhalte des Bebauungsplans frühzeitig mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt war. Insgesamt gingen inkl. der Schreiben der Nachbarkommunen 65 
Stellungnahmen mit zahlreichen Einzelaspekten ein. Die Eingaben der Träger öffentlicher 
Belange konnten weitgehend mit den zuständigen Dienststellen abgestimmt werden und in 
der Planung Berücksichtigung finden. Infolgedessen sind mit Ausnahme der Stellungnahme 
der Bezirksregierung Köln nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans keine 
gravierenden Bedenken eingegangen. Die Bezirksregierung Köln stellte die Methodik des 
dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Einzelhandelsgutachtens grundsätzlich in Frage. 
Den Bedenken konnte durch eine ausführliche und fachlich fundierte Stellungnahme des 
Gutachters Dr. Lademann & Partner begegnet werden.  
 
 


